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Eckpunkte der Förderung zur Rekrutierung und nachhaltigen Integration von
Internationals“

 Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen gemäß EU-Verordnung
 keine Einschränkung auf sog. gewerbliche Unternehmen

 Sitz oder Niederlassung in Sachsen

 Person muss aus einem Drittstaat (Liste auf SAB-Seite hinterlegt) sein und sich zum Zeitpunkt der
Bewerbung noch im Ausland befinden

 nur unbefristete Beschäftigungsverhältnisse
 Vertragsunterzeichnung vor der Einreise und Unterzeichnung liegt nach dem 1. Juli 2024

(Inkrafttreten der Richtlinie)
 Arbeitsort ist Sachsen bzw. Ausbildungsunternehmen sitzt in Sachsen
 Sprachniveau B2 bzw. bei Arbeits- und Fachkräften Nachweis B1 und laufender Sprachkurs zu B2 zum

Zeitpunkt der Antragstellung

 gefördert werden bis zu 3 Beschäftigungs- und bis zu 3 Ausbildungsverhältnisse (auch duales Studium)
 Antrag frühestens nach 6 Monaten in Ausbildung, Studium oder Beschäftigung und innerhalb des ersten

Jahres
 bürokratisch schlank Antrag, Bewilligung und Nachweisprüfung in einem Schritt und mit wenigen

Unterlagen
 bekannte und übliche Eigenerklärungen für KMU-Status
 Eigenerklärung zu fairer Anwerbung
 Vertragskopie
 Kopie Sprachzertifikat bzw. des stattfindenden Sprachkurses
 im Falle einer unternehmensfinanzierten Vorbereitungsphase bei Azubis und Antrag auf erhöhten

Azubi-Zuschuss: Vereinbarung über finanzierte Vorbereitungsphase

 Zuschusshöhen sind nach Unternehmensgrößen gestaffelt

Beschäftigungsverhältnisse

Ausbildungsverhältnisse

Weiterführende Informationen finden Sie unter

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/20894.1
https://www.sab.sachsen.de/beratungsförderung-internationals.

Wer wird gefördert?

Wie gestaltet sich das Verfahren?

Was sind die wesentlichen Voraussetzungen?

Wie hoch sind die Zuschüsse?


